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Interkantonale Armenfürsorge
Die Schweiz. Armenpfleger-Konferenz wendet

sich in einem Aufruf an die Schweizerbürger,
um sie über die modernen Bestrebungen in der
Armen-Fürsorge aufzuklären. Wir wollen hier
einen Auszug bringen, haben doch unsere
Anstalten und Heime viel mit der Armenfürsorge
zu tun.

Wenn die Not in eine Familie kommt, so ist
die Wohngemeinde zuständig, wenn man in der
Heimatgemeinde wohnt. Lebt der Hilfsbedürftige
in einer andern Gemeinde, wo er also nicht Bürger

ist, ist an die Heimatgemeinde ein Gesuch
um Unterstützung zu senden. In den letzten Jahren

ist das Schwergewicht auf die wohnörtliche,
Fürsorge gelegt worden, leider noch nicht überall.

Rund ein Drittel der einheimischen Bevölkerung
hält sich nicht im Heimatkanton auf. Die
Fernarmenpflege nimmt einen immer größern
Umfang an und ist zu einem schwierigen Problem
geworden. Die Abwanderung der ländlichen
Bevölkerung in die Industriekantone wird stets grösser.

Unter diesen befinden sich oft physisch und
psychisch schwächere Bevölkerungstelle. Gehört
der Heimatkanton nicht dem Konkordat an,
so vollzieht sich die Fürsorge recht umständlich.

Die Armenpflege im Heimatkanton muß vorerst
um Hilfe ersucht werden, ist sie. doch zur
Unterstützung verpflichtet. Damit kann die Hilfeleistung

lange hinausgeschoben werden. Oft ist sie
ungenügend, besonders aus Berggemeinden mit
schwacher Steuerkraft. Die Höhe der Unterstützung

richtete sich nicht nach den Verhältnissen
am Wohnort des Hilfesuchenden, sondern nach
den ländlichen Existenzbedingungen.

Es kommt vor, daß in einer Gemeinde Bedürftige

aus Konkordats- und Nichtkonkordatskan-
tonen in ähnlichen Verhältnissen leben, aber
dennoch nicht die gleiche Fürsorge erfahren. Die
ferne Heimatgemeinde hat oft ein geringes Interesse

für ihre auswärtigen verarmten Bürger, denn
durch ihre lange Abwesenheit werden sie dort

fremd. Sie arbeiten anderswo, steuern dort, wo
sie verdienen und erinnern sich der
Heimatgemeinde erst, wenn sie hilfsbedürftig werden.

Die Heimatarmenfürsorge schreckt auch vor
der Heimnahme der auswärts verarmten Bürger
und ihrer Unterbringung im Armenhaus oder in
Familien nicht zurück, weil das ihre Armenkasse,
weniger belastet. Das bedeutet für unbescholtene
Leute oft einen schweren Eingriff in ihr Leben.
Dieses Versagen der heimatlichen Armenpflege
hat manchmal eine Verelendung zur Folge.

Anders verhüllt es sich beim interkantonalen
Konkordat betr. wohnörtljche Armenunterstüt-
zung. In der zweiten Hälfte de,s letzten
Jahrhunderts bildeten sich freiwillige Organisationen,
welche als Vermittlungsinstanz wirkten und später

eine Verbesserung durch finanzielle Mittel
brachten. Am 1. April 1920 wurde das Konkordat
betr. wohnörtliche Unterstützung ins Leben
gerufen. Der Zweck besteht darin, es zu ermöglichen,

daß die Kantonsfremden an ihrem Wohnort

in ausreichender Weise, und zweckmäßig
unterstützt werden. Der Konkordatsschweizer hat
einen Rechtsanspruch auf die gleiche Fürsorge,
wie sie nach Gesetz und Praxis den im Wohnkanton

Verbürgerten gewährleistet wird.
Die wohnörtliche Armenpflege bestimmt Art

und Maß der Unterstützung. Dadurch, daß der
kantonsfremde Schweizer dem Armenrecht des
Wohnkantons unterstellt ist und er gleiche, Hilfe
erhält wie der Einheimische, hat das Konkordat
das Problem der Fürsorge vollständig gelöst.

Um einer übermäßigen Belastung der Industriekantone

vorzubeugen, wird eine Wartezeit oder
Karenzfrist von 4 Jahren verlangt, ebenso der
Ausschluß von Personen, die beim Zuzug über
60 Jahre zählen oder mit einem Gebrechen
behaftet sind, ferner die Befristung der wohnörtlichen

Kostenbeteiligung für Anstaltsversorgte.
Solche, die sich „wiederholt gröblichem
Unterstützungsmißbrauch" schuldig machen, oder ihre
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